
685 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates IX. GP. 

6. 6. 1962 

Regierungsvorlage, 

GUARANTEE AGREEMENT (THIRD 
INDUSTRIAL CREDIT PROJECT) BE­
TWEEN REPUBLIC OF AUSTRIA AND 
INTERNATIONAL BANK FOR RECON­
STRUCTION AND DEVELOPMENT, 

DA TED , 1962. 

(übeqetzung) 

BÜRGSCHAFTSABKOMMEN (DRITTES 
INDUSTRIEKREDIT -PROJEKT) ZWI': 
SCHEN DER REPUBLIK öSTERREICH 
UND DER INTERNATIONAL BANK 
FOR RECONSTRUCTION AND DEVE-

LOPMENT VOM 1962. 

Guarantee Agreement: Bürgschaftsabkommen. 
AGREEMENT, dated , 1962, be- Abkommen vom 1962 zwischen der 
tween REPUBLIC OF AUSTRIA (hereinafter . REPUBLIK öSTERREICH (im folgenden der 
called the Guarantor) and INTERNATIONAL "Bürge" genannt) und der INTERNATIONAL 
BANK FOR RECONSTRUCTION AND I BANK FOR RECONSTRUCTION AND 
DEVELOPMENT (hereinafter called the Bank). I' DEVELOPl\1ENT (im folgenden die "Welt-

bank" genannt). 

WHEREAS by an agreement of even date· Im Hinblick darauf, daß durch einen Vertrag 
herewith between the Bank and Oesterreichische vom gleichen Datum zwischen der Weltbank 
Investitionskredit Aktiengesellschaft (hereinafter und der Osterreichischen Investitionskredit­
called the Borrower), which agreement and the Aktiengesellschaft (im folgenden "Darlehens­
schedules therein referred to are hereinafter nehmer" genannt), der samt den darin be­
called the Loan Agreement, the Bank has agreed zogenen Anlagen im folgenden "Darlehensver­
to make to the Borrower a loan i:n various cur- trag" genannt wird, die Weltbank sich einver­
rencies equivalent to five' million d.ollars standen erklärt hat, dem Darlehensnehmer ein 
($ 5,000,000), on the terms and conditions set -Darlehen In verschiedenen Währungen im 
forth in the Loan Agreement, but only on Gegenwert von fünf Millionen' Dollar 
condition that the Guarantor ag.ree to guarantee ($ 5,000.000) zu den' im Darlehensvertrag fest­
the obligations of the Borrower in respect of gesetzten Bedingungen zu gewähren, jedoch nur 
such loan as hereinafter provided; and unter der Bedingung, "daß der Bürge einver-

WHEREAS thc Guarantor, in consideration .of 
the Bank's entering into the Loan Agreement 
with the Borrower, h:j.s agreed so to guarantee 
such obligations of the Borrower; 

NOW THEREFORE the parties hereto hereby 
agree as follows: 

ARTICLE 1. 

standen ist, sich für die Erfüllung der Verpflich­
tun gen des Darlehensnehmers auf Grund des 
Darlehensvertrages zu verbürgen, und 

daß der Bürge anläßlich des Abschlusses des 
Darlehensvertrages zwischen der Weltpank und 
dem D;\rlehensnehmer sich einverstanden erklärt 
hat, sich für die Verpflichtungen des Darlehens­
nehmers zu. verbür~en, 

sind die Vertragspartner nunmehr wie folgt 
übereingekommen: . 

ARTIKEL 1. 

Section 1.01. The parties to this Guarantee Abschnitt 1.01. Die Vertragspartner dieses 
Agreement accept all the provisions of Loan Bürgschaftsabkommens unterwerfen sich den 
Regulations No. 4 of the Bank dated February 15, Regehingen der "Allgemeinen Darlehensbe-
1961, subject, however, to the modifications stimmungen Nr. 4" der Weltbank vom 15. Fe­
thereof set forth in Schedule 2 to the Loan bruar 1961 mit den in Anlage 2 zum Darlehens­
Agreement (said Loan Regulations No. 4 as so I vertrag festgelegten Abänderungen, wobei diesen 
modified being herein after called the Loan, Darlehensbestimmungen die gleiche Kraft und 
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Regulations), with the same force and effect 
as if they were fully set forth herein. 

ARTICLE 11. 

Section 2.01. Without Iimitation or restric­
tion upon any of the other, covenants on its 
part 'in this Agreement contained, the Guarantor 
hereby unconditionally guarantees, as primary 
obligor and not as surety merely, the due and 
punctual paY1T\ent of the principal of, and the 
interest and other charges on, the Loan, the 
principal of and inter,est on the Bonds, and the 
premium, if any, on the prepayment of the Loan 
or the redemption of the Bonds, all as set forth 
in the Loan Agreement and in the Bonds. 

ARTICLE III. 

Section 3.01. It is the mutual intention of 
the Guarantor and the Bank that no other 
external debt shall enjoy any priority over the 
Loan by way of a lien hereafter created on 
governmental assets. To that end, the Guarantor 
undertakes that, except as the Bank shall 
otherwise agree, if any lien shall be created on 
any assets of the Guarantor, of any agency of 
the Guarantor or of the Oesterreichische Na­
tionalbank or any other institution performing 
the functions of a central bank, as security for 
any external debt, such lien will equally and 
ratably secure the payment of the principal of, 
and inter,est and other charges on, the Loan 
and the Bonds, and that in the creation of any 
sum lien express provision will be made to 
that effect; prov~ded, however, that the foregoing 
provisions of this Section shall not apply to: 
(i) any lien created on property, at the time of 
purchase thereof, solely as security for the 
payment of the purchase price of such property; 
or (ii) any lien arising in the ordinary course 
of banking transactions and securing a debt 
maturing not more than orue year after lts date. 

The Guarantor further undertakes that, 
within the limits of its constitutional powers, 
it will make the foregoi,ng undertaking ·effective 
with respect to liens on the assets of any of its 
political subdivisions and their agencies. 

Wirkung zukommt, wie wenn sie vollinhaltlid1 
in dieses Abkommen aufgenommen wären. Die 
so abgeänderten Allgemeinen Darlehensbestim­
mungen Nr. 4 sind im folgenden als "Allgemeine 
Darlehens bestimmungen" bezei,chnet. 

ARTIKEL H. 

Abschnitt 2.01. Der Bürge übernimmt hie­
mit bedingungslos und ohne Einsc..~ränkungen 
der in diesem Abkommen festgelegten sonstigen 
Vertragspflimten, als Erstverpflimteter und 
nimt nur zur Simerstellung, die Bürgsmaft für 
die pünktlime Bezahlung des Kapitals, der 
Zinsen und sonstigen Lasten des Darlehens und 
einer etwaigen Prämie für eine vorzeitige Rück­
zahlung dieses Darlehens, wie sie im Darleheris- . 
vertrag festgelegt ist, sowie für die pünktlime 
Bezahlung des Kapitals, der Zinsen und einer 
etwaigen Prämie für die vorzeitige Tilgung der 
Smuldversmreibungen, wie sie in den Smuld­
versmreibungen festgelegt ist. 

ARTIKEL III. 

Absmnitt 3.01. Zwischen dem Bürgen und der 
Weltbank herrscht Einvernehmen darüber, daß 
keine andere Smuld gegenüber dem Ausland vor 
dieser Darlehenssmuld im Wege einer von jetzt 
ab eingeräumten Sicherstellung auf Bundesver­
mögen Priorität genießen darf. In diesem Sinne 
verpflimtet sim der Bürge - es sei denn, die 
Weltbank gäbe zu einer anderen Regelung ihre 
Zustimmung -, bei Einräumung einer Sicher­
stellung auf sein Vermögen, das Vermögen eines 
seiner Betriebe oder das Vermögen der Oestcr­
reimismen Nationalbank oder einer Institution, 
welme die Aufgabe einer Notenbank erfüllt, für 
eine Smuld gegenüber dem Ausland, diese 
Simerstellung in gleicher Weise verhältnismäßig 
zugunsten der Bezahlung des Kapitals, der 
Zinsen und der sonstigen Lasten dieses Darlehens 
beziehungsweise der Schuldversmreibungen einzu­
räumen und anläßlim der Einräumung einer 
solchen Simerstellung die diesem Zwecke die­
nenden Vorkehrungen zu treffen. Die vorste­
henden .Bestimmungen sind jedom nimt anzu­
wenden: (i) auf eine Sicherstellung, die auf eIner 
Liegensduft zur Zeit ihres Ankaufes lediglich 
als Simerheit für die Bezahlung des Kaufpreises 
dieser Liegensmaft eingeräumt wird; (ii) auf 
eine Sicherstellung, die bei Durmführung bank­
mäßiger Geschäfte eingeräumt wurde und eine 
Verpflimtung simert, die nich später als ein 
Jahr nam dem Zeitpunkt fällig wird, zu dem 
sie entstanden ist. 

Der Bürge verpflichtet sim weiters, im 
Rahmen der ihm auf Grund der österreimismen 
Verfassung zustehenden R,emte, den vor­
genannten Verpflimtungen aum hinsimtlim des 
Vermögens seiner Gebietskörpersmaften und 
deren. Unternehmungen Wirksamkeit zu ver­
schaffen. 
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Scction 3.02. Abschnitt 3.02. 

(a) The Guarantor and the Bank shall co- a) Der Bürge und die Weltbank werden 
opcrate fully to assure that the purposes of the tunliehst zusammenarbeiten, damit die Zwecke 
Loan will be accomplished. 1'0 that end, each des Darlehens erreicht w,erden. In diesem Sinne 
of them sha11 furnish to the other all such werden sie sich gegenseitig alle jene Informa­
information as it shall reasonably ,request with tionen zur Verfügung stellen, die in bezug auf 
regard to the g,eneral status of the Loan. On the den allgemeinen Stand des Darlehens ver­
part of the Guarantor, such information sha11 nünftigerweise verlangt werden können. Die 
include infürmation with respect to financial Auskunftspflicht ,des Bürgen bezieht sich auch 
and economic conditions in the territories of auf Nachweise über finanzielle und wirtschaft­
the Guarantor and the international balance of liehe Verhältnisse auf sein'em Ter~itorium und 
payments position of the Guarantor. 1 auf den Stand seiner Zahlungsbilanz mit dem 

Ausland. 

(b) The Guarantor and the Bank.shall from b} Der Bürge und die Weltbank haben von 
time to time exchange views through their Zeit zu Zeit durch ihre Vertreter ihre Auf­
representatives with regard to matters relating fassungen über die den Darlehenszweck betref­
to the purposes of the Loan and the maintenance fenden Fragen und über die Erfüllung des 
of the service thereof. ,The Guarantor sha11 1 Schul'dendienstes auszutauschen. Der Bürge ver­
promptly inform the Bank of any condition pflichtet sich, unverzüglich der Weltbank von 
which interferes with, or threatens to interfere I Umständen Mitteilung zu machen, die den 
with, the accomplishment of the purposes of the Darlehenszweck oder die Erfüllung des Schulden-

. Loan or the maintenance of the service thereof. dienstes beeinträchtigen ooer zu beeinträchtigen 
drohen. 

(c) The Guarantor shall afford a11 reasonable 
opportunity für ~ccredited representatives of 
the Bank to visit any part of the territories of 
the Guarantor for purposes related to the Loan. 

Section 3.03. The principal of, and interest 
and other charges on, the Loan and the Bonds 
sha11 be paid without deduction for, and 
free from, any taxes imposed under the laws of 
the Guarantor or laws in effect in its territories; 
provided, however, that the provisions of this 
Section shall not apply tü taxation of payments 
under any Bond to a holder thereof other than 
the Bank when such Bond is beneficially owned 
by an individual or corporate' resident of the 
Guarantor. 

Sectiün 3.04. This Agreement,' the Loan 
Agreement and the Bonds sha11 be free from 
any tax,es that shall be imposed und er the laws 
of the Guarantor or laws in effect in its ter,ri­
tories on ür in connection with the execution, 

, issue, delivery or f'fogistration thereof. 

c) Der Bürge hat bevollmächtigten Vertretern 
der Weltbank die Möglichkeit zu geren, inner­
halb seines Territoriums solche Besichtigungen 
vorzunehmen, die vernünftigerweise verlangt 
werden können und die im Zusammenhang mit 
der Darlehensgewährung stehen. 

Abschnitt 3.03. Das Kapital, die Zinsen und 
sonstigen Lasten des Darlehens beziehungsweis'e 
der Schuldverschreibungen sind ohne jeglichen 
Abzug für und frei von Steuern und Gebühr·en 
zu lei~ten, die auf Grund der Gesetze des Bürgen 
oder auf Grund von auf dessen Territorium 
geltenden Gesetzen festgesetzt werden. Die Be­
stimmungen dieses Abschnittes sollen jedoch 
nicht auf solche Steuern und Gebühren für 
Leistungen zur Anwendung gelangen, die auf 
Grund einer Schuldverschreibung an einen 
ander,en Inhaber als die Weltbank erbracht 
werden, wenn der Begünstigte dieser Schuld­
verschreibung eine im Territorium des Bürgen 
wohnhafte natürliche oder juristische Person ist. 

Abschnitt 3.04. Dieses Abkommen, der Dar­
lehensvertrag beziehungsweise die Schuld­
verschreibungen sind von aUen Steuern oder 
Gebühren zu befreien, die auf Grund der Ge­
setze des Bürgen oder auf Grund von auf dessen 
Territorium geltenden Gesetzen auf die Aus­
stellung, Ausgabe, Lieferung üder Registrierung 
derselben oder im Zusammenhang damit auf­
erlegt werden. 

Section 3.05. The principal qf, and interest Abschnitt 3.05. Die Bezahlung des Kapitals, 
and other charges on, the Loan and the Bonds der Zinsen und sonstigen Lasten des Darlehens 
shall be paid hee horn alt restrietions imposed beziehungsweise der Schuldverschreibungen ist 
under the laws üf the Guararitor or laws in I frei von allen auf Grund der Gesetze des Bürgen 
effect in its territories. I oder auf Grund von auf dessen Territorium 

[ geltenden Gesetzen auferlegt,en Einschränkungen. 
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ARTICLE IV. 

Section 4.01. The Guarantor shall endorse, in 
accordance with the provisions of the Loan 
Regulations, its guarantee on the Bonds to be 
executed and delivered by the Borrower. The 
Minister of Finance of the Guarantor and such 
person or persons as he shall designate in writ­
ing are designated as the authorized representa­
tives of the Guarantor for the purposes of 
Section 6.12 (b) of the Loan Regulations. 

ARTICLE V. 

Section 5.01. The following addresses are 
specified for the purposes of Section 8.01 of the 
Loan Regulations: 

Fo!' theGuarantor: 

Minister of Finance 
Himmelpfortgasse 
Vienna I 
Austria 

Alternative address for cablegrams and 
radiograms: 
Finanzministerium 
Vienna 

For the Bank: 

International Bank für 
Reconstruction and Development 
1818 H Street, N.W. 
Washington 25, D.C. 
United States of A.merica 

Alternative address for cablegrams and 
radiograms: 
Intbafrad 
Washington, D.C. 

Section 5.02. The Minister of Finance of the 
Guarantor is designated for the purposes of 
Section 8.03 of the Loan Regulations. 

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto, 
acting through their representatives thereunto 
duly authorized, have caus,ed this Guarantee 
Agreement to be signed in their respective names 
and delivered in the District of Columbia, 
United States of America, as of the day and year 
first above written. . 

REPUBLIC OF AUSTRIA 
By 

... - .......... ," ............................ . 
Authorized Representative 

ARTIKEL IV. 

Abschnitt 4.01. Der Bürge hat gemäß den 
Allgemeinen Darlehensbestimmungen seine Bürg­
schaft auf den von dem Darlehensnehmer aus­
zustellenden und zu liefernden Schuldverschrei­
bungen zu vermerken. Der Bundesminister für 
Finanzen des Bürgen und die von ihm schriftlich 
zu bestellende Person .oder Personen sind im 
Sinne des Abschnittes 6.12 (b) der Allgemeinen: 
Darlehensbestimmungen als bevollmächtigte 
Vertreter des Bürgen bestellt. 

ARTIKEL V. 

Abschnitt 5.01. Im Sinne des Abschnittes 8.01 
der AUgemeinen Darlehensbestimmungen werden 
die folgenden Anschriften angegeben: 

Für den Bürgen: 

Der Bundesminister für Finanzen 
Himmelpfortgasse 
Wien I 
Oster.reich 

T elegrammadr,esse: 

Finanzministerium Wien 

Für die Weltbank: 
International Bank for Reconstruction and 
Development 
1818 H Street, N.W., 
Washington 25; D.C. 
United States of America 

Telegrammadresse: 

Intbafrad 
Washington D.C. 

Abschnitt 5.02. Für die Durchführung der 
Bestimmungen des Abschnittes 8.03 der Allge­
meinen Darlehensbestimmungen ist der Bundes­
minister für Finanzen des Bürgen bestellt. 

Urkund dessen haben dieVertragspartner 
durch ihre hiezu vorschriftsmäßig bevollmäch­
tigten Vertreter die Unterz,eichnung in ihrem 
Namen und die Hinterlegung dieses Bürg~chafts­
abkommens im District of Columbia, Uni ted 
States of America, an dem eingangs verzeichneten 
Tag und Jahr veranlaßt. 

Für die REPUBLIK OSTERREICH 

Bevollmächtigter Vertreter 

INTERNATIONAL BANK FOR Für die INTERNATIONAL BANK FOR 
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT 

By 

1?resident Präsident 
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Erläuternde Bemerkungen 

Die Osterreichische Investitionskredit AG werden. Die Verhandlungen haben nunmehr zum 
wurde im Jahr,e 1957 zum Zweck gegründet, der Abschluß eines weiteren (dritten) Kredites der 
österreichischen Industrie langfristiges Kapital Weltbank in Höhe von 5 Millionen Dollar an 
für die Durchführung produktiver Investitionen die Osterreichisehe Investitionshedit AG ge­
im Kreditwege zur Verfügung zu stellen. führt. Es handelt sieh um einen Kredit mit 

Mit Rücksicht auf die betragliche Begrenzung einer Laufzeit von .15 Jahren. Die .Tilgung s~tzt 
d ERP P , d d' h' b . d R'cht I nach Ablauf des funfteq Jahres em. Der Zms-
, es - rogrammes un le le el en I - b I" f 'ch f / 0/ W'h d b' h 11 
I· . "ß B ch" k 11 d' T"t' satz e au t SI au 53 4 o. a ·ren IS er a e Imen gema en es ran ungen ste t le a Ig- . b' . 
k · d rot 'eh' ch I' t" k d't AG aus den Mitteln der Welt ank erteilten Kredite ·elt er vsterr,el 15 en nves Itlons re I . ' . 0 

. . 11 d d' .. d an bsterrelchlsehe Unternehmungen noch von 
eme smnvo e un notwen Ige Erganzung er d Z' cl W 1 b k bh" . 
Gegenwertkredit~ dar. Das Institut hat seit Be- er

ch 
ustlmmung 11 edr. e t an h a

f 
.. an

K
pg d~u 

. . G ch"f .. ' k . hl . eh' ma en waren, so les nunme r ur re Ite 
gmn semer es a tstatlg elt an za rel en b' M'll' Sch'll' 'eh h f d 
Investitionen mit einem Gesamtausmaß von .IS zu ~3 I. lOnen I mg m t~e r er or e~-
17 Milliarden Sehilling durch Bereitstellung von hch .sem. D~e Weltbank h~t allerdm.gs auch d~e 
K d· . H"h 636 M'll' Sch'll' Ertellung emes ERP-Kredltes an dle OsterreI-re Iten m 0 e von I lOnen I mg. . . . ...' 

. . kiD I t' cht' 'ede chlsche Investlt10nskredlt AG m Hohe von mltgewlr t. as ns Itut v,ersu e, eme J . . . • 'f" d' 
Sch, ktb'ld . b d' I d t I'e 40 MIlllOnen Sclullmg zur Voraussetzung ur le werpun I ung meson eren n us r - . .. "ch d' 

d I d . .' 'd D' Gewährung des gegenstandh en Kre Ites 
arten 0 er n ustnezwelgen zu vermel en. le ch D'· fi d . B .. d d' 

. K d' b '1 I d ., . gema t. les n et seme egrun ung arm, 
mit re Iten et:el ten n ustnezwelge waren. d ß d ERP K d' . R" -'-'ch 'f . . ' . . a er - re It mit UlKSI t au seme 
.. Die ~apler- un~ Kart?nagenin?ustne, Text~l- Langfristigkeit und die Behandlung desselben im 
mdustr!e, Ele~trollldustne, g~aph~sche I~dustn.~, Falle der Liquidation des Unternehmens im 
Zu~ennd~stne, Na~rungs~melmd~stne, Mo- gleichen Rang mit den Aktionär,en ein gesundes 
be~mdustn~, Bau.stoffm~ustne, chemls<;he Indu- Eigenkapital-Fremdkapital-Verhältnis des Insti­
str?e, Bekleldung~mdustne, Glas- und elsenverar- tutes gewährleistet und daher von der Weltbank 
benende Industne. wie Eigenkapital angesehen wird. In dem Frei-

Die Osterreichische Inv·estitionskredit AG muß gabeprogramm, welches nunmehr zur Durch­
zur Erfüllung ihrer Aufgabe alle ihr zugäng- führung gelangen wird, wupde für die Investi­
licl1en Finanzierungsquellen ausschöpfen. Als eine tionskredit AG, wie auch für die Kommunal­
solche Finanzierungsquelle kommt in erster Linie kredit AG ein solches ERP-Darlehen eingebaut 
die Internationale Bank für Wiederaufbau und und. von der Bundesregierung gutgeheißen. 
Entwicklung in Betracht, die bisher schon zwei- Mit Rücksicht auf den im Zuge der Integra­
mal dem Institut langfristige Kredite zur Ver- tion sich ständig verschärfenden Konkurrenz­
fügung gestellt hat. Es ist der Osterreichischen kampf. der österreichischen Unternehmungen 
In,:estitionskredit AG im Jahre 1961 aber auch kommt der Beschaffung langfristiger Investitions­
gelungen, einen schweizerischen Kredit ohne mittel entscheidende Bedeutung zu. Die Über­
Haftung des Bundes zu erlang,en. nahme der Bundeshaftung, die durch die Statuten 

Schon anläßlich der Weltbanktagung in Wien der Weltbank und nicht durch mangelnde Bonität 
konnte mit der W.eltbank wegen eines weiteren des kreditnehmenden Institutes bedingt ist, liegt 
Kredites eine erste Fühlungnahrrie aufgenommen, daher im gesamtwirtschaftlichen Interesse. 
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_____ A_nlage __ _ 
zu den Erläuternden Bemerkungen 

KREDITVERTRAG (DRITTES INDUSTRIEKREDIT-PROJEKT) 
ZWISCHEN. DER INTERNATIONALEN BANK FÜR WIEDERAUFBAU UND ENT­
WICKLUNG UND DER öSTERREICHISCHEN INVESTITIONSKREDIT AKTIEN-

GESELLSCHAFT VOM 1962. 

Kreditvertrag. 
Vertrag vom 1962, abgeschlossen 
zwischen der INTERNA TIONALEN BANK 
FÜR WIEDERAUFBAU UND ENTWICK­
LUNG (im foJgende~ als "Bank" bezeichnet) 
und der öSTERREICHISCHEN INVESTI­
TIONSKREDIT AKTIENGESELLSCHAFT (im 
folgenden als "Kreditnehmer" bezeichnet), eine 
gemäß der Gesetzgebung der Republik öster­
reich (im folgenden als "Bürge" bezeichnet) er-

richtete und bestehende Gesellschaft. 

In der Erwägung, daß die Bank gemäß den 
zwischen der Bank und dem Kreditnehmer am 
28. April 1958 und 25. September 1959 geschlos­
senen Kreditverträgen dem Kreditnehmer Kre­
dite gewährt hat, die zur teilweisen Finanzierung 
des Aufgabengebietes des Kreditnehmers - einer 
Förderung der industriellen Entwicklung in 
Osterreich durch Einräumung von Krediten an 
österreichische Unternehmungen sowie durch 
sonstige produktionsfördernde Investition in 
denselben - dienen; .und 

in der Erwägung, daß der Bürge dem Kredit­
nehmer für dieses Aufgabengebiet 80 Millionen 
Schilling auf Grund des Ersten Gegenwertfonds­
Kreditvertrages zur Verfügung gesteHt hat und 
sich bereit erklärt hat, den Kreditnehmer weiter­
hin zu fördern; und 

in der Erwägung, daß der Kreditnehmer die 
Bank ersucht hat, für eben dieses Aufgabengebiet 
einen weiteren Kredit zu gewähren, haben 

die Vertragspartner nachstehendem Vertrag 
zugestimmt: 

ARTIKEL 1. 

Allgemeine Kreditbedingungen; Besondere Defi­
nitionen. 

Abschnitt 1.01. DieVertragspartner anerken­
nen, daß den Bestimmungen der "A.llgemeinen 
Kreditbedingungen Nr. 4" der Bank vom 15. Fe­
bruar 1961 nach Maßgabe der in der Anlage 2 
dieses Vertrages vorgenommenen Knderungen (in 
der Folge werdeh die so abgeänderten "Allge-

meinen K~editbedingungen Nr. 4" als "die Kre­
ditbedingungen" bezeichnet) die gleiche Wirk­
samkeit zukommt, als wenn diese in dem 
Vertragstext festgelegt wären. 

Abschnitt 1.02. Wo immer in diesem Vertrag 
oder in einer seiner Beilagen 

(a) die Bezeichnungen "Ers~er Kreditvertrag" . 
und "Zweiter Kreditvertrag" verwendet werden, 
sind darunter der Kreditvertrag vom 28. April 
1958 beziehungsweise der Kreditvertrag vom 
25. September 1959 in ihrer jeweils zwischen 
der Bank und dem Kreditnehmer vereinbarten 
oder allenfalls zu vereinbarenden Fassung zu 
verstehen; 

(b) die Bezeichnung "Erster Gegenwertfonds­
Kreditvertrag" verwendet wird, ist darunter der 
zwischen der Republik Osterreich und dem Kre­
ditnehmer abgeschlossene Vertrag vom 7. August 
1958 über ein ,Darlehen der Republik öster­
reich an den Kreditnehmer mit einem Nominal­
betrag von öS' 80,000.000 (achtzig Millionen 
Schilling) einschließlich der Änderungen die~es 
Vertrages; welche allenfalls zwischen den Ver­
tragspartnern und der Bank vereinbart worden 
sind, zu verstehen; 

(c) die Bezeichnung "Zweiter Gegenwertfonds­
Kreditvertrag" verwendet wird, ist darunter der 
zwischen der Republik österreich und dem Kre­
ditnehmer abzuschließende Vertrag über ein 
Darlehen der Republik Osterreich an den 
Kreditnehmer mit einem Nominalbetrag von 
öS 40,000.000 (vierzig Millionen Schilling) ein­
schließlich 'der Änderungen dieses Vertrages, 
welche allenfalls zwischen den Vertragspartnern 
und der Bank vereinbart werden, zu verstehen; 

(d) die Bezeichnung "investierendes Unter­
nehmen" verwendet, ist darunter ein Unter­
nehmen zu verstehen, dem der Kreditnehmer 
einen Kredit eingeräumt hat oder zugunsten 
dessen er Finanzierungen gemäß Abschnitt' 3.01 
dieses Vertrages vorgenommen hat; . 

(e) die Bezeichnung "Investitionsvorhaben" 
verwendet, ist darunter ein. solches von einem 
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inv.estierenden Unternehmen ausgeführtes In­
vestitionsvorhaben zu verstehen, das von der 
Bank gemäß den Bestimmungen des Abschnittes 
2.02 (a) (i) dieses Abkommens schriftlichgeneh­
migt wurde oder -für welches gemäß den Bestim­
mungen des Abschnittes 2.02 (a) (ii) dieses Ab­
kommens Gutschriften auf dem Kreditkonto 
erfolgt sind. 

Bezeichnungen, die in der Einzahl angeführt 
werden, umfassen auch den Plural und umge­

, kehrt. 

ARTIKEL TI. 

Der Kredit; 

Abschnitt 2.01. Die Bank gewährt dem Kredlt­
nehmer zu den in diesem Vertrag festgelegten 
oder bezogenen Bedingungen einen Kredit in 
verschieden-en Währungen im Gegenwert von 
5. Millionen Dollar. 

7 

werden. Keine so vorgenommene Verminderung 
bedeutet ipso facto die Kündigung eines Teiles 
des Kredites. 

,Abschnitt 2.03. Beträge, die dem Kreditkonto 
im Hinblick, auf ein Investitionsvorhaben gut­
geschrieben wurden, können vom Kreditkonto 
nach Maßgabe und im Sinne der Bestimmungen 
des Kreditvertrages, betreffend Kündigung und 
Sperre, abgehoben werden. Diese Beträge_ dürfen 
nur für Kredite oder für sonstige Veranlagungen 
im Zusammenhang mit einem Investitionsvor­
haben verwendet werden, zugunsten derer sie 
dem Kreditkonto gutgeschrieben worden sind. 

Abschnitt 2.04. Der Kr,editnehmer verpflichtet 
sich, der Bank eine Bereitstellungsprovision in 
Höhe von 3/4% p. a. für jeden Teilbetrag des 
Kredites, der dem Kreditnehmer auf dem Kredit­
konto jeweils zur Verfügung steht, Zu bezahlen. 
Die Bereitstellungsprovision ist jeweils zu be­
rechnen von, den Terminen, zu denen Beträge 

Abschnitt 2.02. I dem Kreditkonto gutgeschrieben wurden, bis zu 
. (a) D~: Bank. eröffne~ dem Kreditnehmer in den Terminen, an denen _ 
Ihren Buchern el~ KredItkonto, welches auf. den I a) die gutgeschriebenen Beträge vom Kredit-
Namen des Kredltnehmers lautet. Der NOmInal-r konto abgehoben oder gemäß Artikel V 
betrag des Kredites wird dem Kreditkonto in der Allgemeinen, Kreditbedingungen einem 
Teilbeträgen wie folgt gutgeschrieben: I Storno unterlagen oder 

(i) Die Bank wird, falls ein Investitionsvor- b) das Kreditkonto um gutgeschriebene Ee-
haben der Genehmigungspflicht durch die träge gemäß Absdmitt 2.02 (c) 
Bank gemäß den Bestimmungen des Ab- vermindert wurde. 
schnittes 3.02 unterliegt, denjenigen Kre­
ditteil dem Kreditkonto gutschreiben, 
welchen die Bank genehmigt. 

(ii) Die Bank wii'd denjenigen Kreditteil 
dem Kreditkonto gutschreiben, den der 
Kreditnehmer von Zeit zu Zeit anfordert, 
insofern dieser Betrag in bezug auf ein-' 
zelne Investitionsvorhaben die Höchst­
grenze nicht übersteigt, die von Zeit zu 
Zeit von _der 'Bank festgelegt wird. 

(b) Falls nicht zwischen der Bank und d~m 
Kreditnehmer anders lautende Vereinbarungen 
getroffen werden, dürfen dann keine Gutschrif­
ten auf dem Kreditkqllto gemäß Absatz (a) (ii) 
dieses Artike~s für ein Investitionsvorhaben er­
folgen, wenn der Kreditnehmer dem investieren­
den Unternehmen, weld1es das Investitionsvor­
haben durchführt, noch andere Mittel zur 
Verfügung gesteHt oder zugesagt hat und der 
Betrag, der dem Kreditkonto gutgeschrieben 
werden soll, unter, Zurechnung aller anderen 

'vom Kreditnehmer dem investierenden Unter­
nehmen zur Verfügung gestellten oder zuge­
sagten und nicht zurückgezahlten Mittel die 
HÖc9stgrenze übersteigen würde, die von Zeit 
zu .Zeit mit der Bank vereinbart werden soll. 

(c) Kreditkontogutschriften, die gemäß Ab­
satz (a) dieses Absdmittes erfO'lgten, können nach 
Vereinbarung zwischen der Bank und dem Kre­
ditnehmer um eInen jeden Betrag vermindert 

Abschnitt' 2.05. Der Kredi tnehmer verpflichtet 
sich, Zinsen in Höhe von ...... Ofo p. a. für 
den Nominailbetrag jenes Teiles des Kredites zu 
qezahlen, der vom Kreditkonto abgehoben wurde 
und jeweils aushaftet. Der Zinsenlauf beginnt 
jeweils mit dem Tag der Abhebung. 

Abschnitt 2.06. Zinsen und andere Spesen sind 
halbjährlich am 1. April und 1. Oktober jeden 
Jahres zu leisten. 

Abschnitt 2.07. Der Kreditnehmer' hat die 
Kreditmittel gemäß dem Tilgungsplan (Anlage 1) 
zurückzuzahlen. 

AR TTKEL 111.-
Projektsbeschreibung, Verwendung des Kredites. 

Abschnitt 3.01. Das Vorhaben, für welches der 
Kredit gewährt wird, besteht in einem' Beitrag 
zur industrieLlen Entwicklung österreichs durch 
Gewährung von Krediten für produktionsstei­
gernde Zwecke an Unternehmen in österreich, 
und durch' Vornahme anderer solcher Finan-
zierungen für bestimmte Investitionsvorhaben 
gem~ß den Satzungen des Kreditnehmers in ihrer 
gegenwärtig geltenden Fassung zur ~atzungsge­
mäßen Förderung des Gesellschaftszweckes -des 
Kreditnehmers. ' 

Abschnitt 3.02. Die' Kreditmittel sollen aus­
schließlich zur Finanzierung von Ausgaben im 
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Rahmen solcher Investitionsvorhaben verwendet 
werden, die entweder von der Bank gemäß den 
Bestimmungen des Abschnittes 2.02 (a) Ci) jeweils 
schriftlich be~illigt wurden oder für die dem 
Kreditkonto gemäß den Bestimmungen des Ab­
schnittes 2.02 (a) (ii) Beträge gutgeschrieben 
wurden. Werden zwischen der Bank und dem 
Kreditnehmer keine anderruautende Vereinbarun­
gen getroffen und unbeschadet der Bestimmungen 
des Abschnittes 4.01 der Kreditbedingungen dür­
fen keine Abhebungen für Ausgaben für ein 
Investitionsvorhaben erfolgen, 

welche mehr als 90 Tage vor der Vorlage 
dieses V orha'Qens zur Genehmigung durch die 
Bank in Angriff genommen wurden, beziehungs­
weise 

welche im Falle von Gutschriften auf dem Kre­
ditkonto gemäß den Bestimm~ngen des Ab­
schnittes 2.02 (a) (ii) mehr als 90 Tage vor dem 
Antrag auf Gutschrift auf dem Kreditkonto in 
Angriff genommen wurden. 

Abschnitt 3.03. 
(a) Wenn der Kreditnehmer der Bank ein 

hwestitionsprojekt zur Bewilligung gemäß den 
Bestimmungen· des Abschnittes 2.02 (a) (i) vor­
legt, hat der Kreditnehmer der Bank einen for­
mell den Bankusancen entsprechenden Antrag 
zu stellen, der eine Darstellung des Investitions­
projektes und aller jener Informationen enthält, 
die die Bank nal.:h billigem Ermessen fordern 
darf. 

(b) Wenn der Kredi tnehmer der Bank einen 
Antrag gemäß den Bestimmungen des Abschnittes 
2.02 (~) (ii) auf Gutschrift auf Kreditkonto im 
Hinblick auf ein Investitionsvorhaben st.ellt, hat 
der Kreditnehmer der Bank eine kurze, formell 
den Bankusancen entsprechende Darstellung des 
Investitionsvorhabens, der Bedingungen des 
Kredites oder anderer Finanzierungen zugunsten 
dieses Invesritionsvorhabens zu geben. 

(c) Falls die Bank und der Kreditnehmer nicht 
anders lautende Vereinbarungen treffen, haben 
Anträge auf Genehmigung von Investitionsvor­
haben gemäß den Bestimmungen des Abschnittes 
2.02 (a) (i) und zur Gutschrift auf dem Kredit­
konto gemäß den Bestimmungen des Abschnittes 
2.02 (a). (ii) dieses Vertrages vor dem 30. Juni 
1964 gestellt zu werden. 

ARTIKEL IV. 

Schuldverschreibungen. 

Abschnitt 4.01. Der Kreditnehmer ist ver­
pflichtet, Schuldverschreibungen im Nominal­
wert des Kreditbetrages auszustellen und zu 
liefern, wie in den Kreditbedingungen vO'rge­
sehen. 

oder Personen, die diese gemeinsam schrift}ich 
bevollmächtigen, werden als bevollmächtigte Ver­
treter des Kreditnehmers im Sinne des Abschnit­
tes 6.12 (a) der Kreditbedingungen bezeichnet. 

ARTIKEL V. 

Besondere Bestimmungen. 

Abschnitt 5.01. Der Kreditnehmer ist ver­
pflichtet, das Vorhaben abzuwickeln. und seine 
Geschäfte nach gesunden finanziellen und in­
vestitionspolitischen Grundsätzen unter quali­
fizierter und erfahrener Leitung und gemäß 
seiner jeweils geltenden Satzung zu führen. 

Abschnitt 5.02. Jeder vom Kreditnehmer 
einem investierenden Unter11lChmen für ein 
Investitionsvorhaben gewährte Kredit oder jedes 
andere finanzielle Engagement des Kreditnehmers 
im Zusammenhang mit einem investierenden 
Unternehmen für ein Investitionsvorhaben 
- zur Gänze oder teilweise aus Mitteln des 
Kredites - soll nur unter Bedingungen gewährt 
werden, die in einer schriftlichen Vereinbarung 
mit dem investierenden Unternehmen oder durch 
andere geeignete Rech,tsmittel dem Kreditnehmer 
zur Wahrung seiner und der Bankinteressen not­
wendige Rechte sichern. Hierin ist eingeschlossen 
das Recht, die investierenden Unternehmen zu 
verhalten, das Investitionsvorhaben zügig und' 
tatkräftig nach gesunden technisch·en und finan-

. ziellen Grundsätzen durchzuführen und zu be­
treiben, worüber ordnungsgemäß Aufzeichnun­
gen zu führen sind; sowie das Recht, zu fordern, 
·daß die Mittel des Kredites oder der finanziellen 
'Beteiligungen ausschließlich für Ausgaben im 
Zusammenhang mit dem Investitionsvorhaben 
verwendet werden; sowie das Recht der Bank 
und des Kreditnehmers, Baustellen, Betriebe und 
Baulichkeiten, die zu einem Investitionsvorhaben 
gehören, zu besichtigen sowie die. Durchführung 
der Arbeiten und alle einschlägigen Aufzeichnun­
gen und Dokumente zu überprüfen; sowie das 
Recht, vom investierenden Unternehmen zu ver­
langen, Versicherungen in entsprechender Höhe 
und gegen solche Risken abzuschließen, die 
eine gesunde Geschäftspolitik erfordern; sowie 
das Recht, alle jene Informationen zu erhalten, 
welche die Bank und der Kreditnehmer billiger­
weise verlangen kann und die sich auf das oben 
Gesagte, den Betrieb und die finanzielle Lage des 
entsprechenden investierenden Unternehmens be­
ziehen. Diese Rechte sollen auch eine ent­
sprech.ende Bestimmung enthalten, die d·en Kre­
ditnehmer berechtigt, ·die weitere Inanspruch­
nahme der Kreditmittel zu sperren oder einzu­
stellen, wenn das entsprechende' investierende 
Unternehmen den Vertragsbedingungen nicht 
nachkommt. 

Abschnitt 4.02. Zwei· aktive Vorstandsmit- Abschnitt 5.03. Der Kreditnehmer ist ver-
glieder des Kreditnehmers sowie eine Person I pflichtet, seine Rechte Im Zusammenhang mit 
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jedem Investitionsvorhaben zur Wahrung seiner i wird, ist die im vorigen Sinne beschriebene Ver­
eigenen Interessen und jener der Bank auszu-I pfl~chtung ausdrück~ich vorzusehen. Diese' Ver-
üben. pfllchtung besteht mcht, , 

Abschnitt 5.04. (i) bei allen Sicherstellungen auf Vermögens-

(a) Die Bank und der Kreditnehmer sind zur 
engen Zusammenarbeit verpflichtet, um die Er­
reichungder Ziele dieses Kredites zu gewähr­
leisten. Zu diesem Zwecke sind beide verpflichtet, 
einander alle Informationen zur Verfügun.g zu 
stellen, soweit dies billigerweise im Hinblick auf 
die allgemeinen Gegebenheiten des Kredites ver­
langt werden kann. 

(b) Die Bank und der Kreditnehmer sind ver­
pflichtet, von Zeit zu Zeit durch ihre Vertreter 
ihre Ansichten im Hinblick auf die Erreichung 
des Kieditzweckes und im Hinblick auf die Be­
dienung des Kredites auszutauschen. Der Kredit­
nehmer ist verpflichtet, der Bank über jeden 
Umstand, der der Erreichung des Kreditzweckes 
oder der Bedienung des Kredites entgegensteht 
oder diese zu behindern droht, sofort Mitteilung 
zu machen. 

Abschnitt 5.05. 

(a) Der Kreditnehmer verpflichtet sich, keine 
Verbindlichkeiten einzugehen, oder für die Er­
füllung solcher die Haftung zu übernehmen, 
wenn zum Zeitpunkt der übernahme solcher 
Verbindlichkeite; oder als Folge hievon die 
gesamten dann aushaftenden Verbindlichkeiten 
der vorerwähnten Art des Kreditnehmers (ein­
schließlich jener Teile der vom Bürgen auf Grund 
des Ersten und Zweiten Gegenwertfonds-Kredit­
vertrages gewährten Kredite, welche zu dem 
Zeitpunkt fällig sind) mehr als den dreieinha!b­
fachen Betrag ausmachen als (a) der Gegenwert 
des unverminderten Grundkapitals, des Gewinnes 
und der Reserven, nach ordnungsgemäßen Buch­
halrungsgrundsätzen ermittelt, zuzüglich (b) dem 
jeweils aushaftenden, aber noch nicht fälligen 
Betrag der Kredite des Bürgen im Sinne des 
Ersten und Zweiten Gegenwertfond~-Kreditver­
trages. 

Diese Regelung hat Gültigkeit, soweit die Bank 
keiner anderen ausdrücklich zustimmt. 

(b) Der Kreditnehmer verpflichtet sich, soweit 
die Bank keiner anderen Regelung zustimmt, 
Anteile seines Grundkapitals weder einzulösen 
noch zu kaufen. 

Abschnitt 5.06. Soweit nicht die Bank einer 
anderen Regelung' zustimmt, übernimmt es der 
Kreditnehmer, daß, wenn irgendein Teil seines 
Vermögens z,Js SichersteHung für eine Verbind­
lichkeit haften soll, diese Haftung ipso facta 
gleichermaßen die Rückzahlung des Kapitals, die 
Zahlung der Zinsen und anderer Spesen des 
Kredites uhd der Schuldverschreibungen sicher­
stellt. Wenn eine solche Sicher stellung gewährt 

güter, die schon im Zeitpunkt ihres Er­
werbes ausschließlich zur Besicherung der 
Kaufpreisforderung belastet sind; oder 

(ii) bei allen Sicherstellungen des üblichen 
Bankgeschäftes, vorausgesetzt jedoch, daß 
der Gesamtbetrag der auf diese Weise 
sichergestellten und aushaftenden Schuld~n 
nicht 10% der gesamten Aktiva des Kredit­
nehmers überschreitet. 

Abschnitt 5.07. Der Kreditnehmerist ver­
pflichtet, alle etwaigen Steuern zu bezahlen, oder 
für ihre Bezahlung zu sorgen, falls solche nach 
den Gesetzen des Bürgen oder nach Gesetzen, die 
im Staatsgebiet. des Bürgen in Geltung stehen, im 
Zusammenhang mit Abschluß dieses Vertrages, 
des Bürgschaftsvertrages und der Schuldverschrei~ 
bungen oder deren Durchführung, Ausstellung, 
Lieferung und Registrierung sowie im Zusam­
menhang mit der Bezahlung von Kapital, Zinsen 
und anderer Spesen auf Grund des Kredites 
oder der Schuldverschreibungen entstehen. Die 
Bestimmungen ·dieses Absatzes beziehen sich 
jedoch nicht auf die Besteuerung von Zahlungen 
auf Grund solcher Schuldverschreihungen, deren 
nutznießender Inhaber, falls dieser nicht. die 
Bank ist, ein Staatsbürger oder eine inländische 
Körperschaft ist. 

Abschnitt 5.08. Der Kreditnehmer wil'd alle 
etwaigen Steuern und Gebühren bezahlen oder 
für deren B,ezahlung sorgen, die auf Grund der 
Gesetze des Landes oder der Länder, in deren 
Währungen der Kredit bzw. die Schuldverschrei­
bungen zahlbar sind, oder die auf Grund von 
in diesen Territorien geltenden "Gesetzen, für 
die Ausstellung, Ausgabe, Lieferung oder Re­
gistrierung dieses Vertrag,es, des Bür,gschafts­
abkommens oder der Schuldverschr.eibungen, 
oder im Zusammenhang damit auferlegt werden. 

Abschnitt 5.09. 

(a) Dem Kreditnehmer. ist die Knderung 
seiner Satzung ohne Zustimmung der Bank nicht 
gestattet. 

(b) Der Kreditnehmer hat alle ihm gemäß dem 
Ersten und Zweiten Gegenwertfonds-Kreditver­
trag obliegenden Verpflichtungen pünktlich zu er­
füllen. Falls zwisch,en der Bank und dem Kredit­
nehmer nichts anderes vereinbart wird, hat der 
Kreditnehmer keine Handlung zu setzen oder 
daran teilzunehmen, die bewirken würde, daß 
irgendeine Bestimmung des Erste:1 und Zweiten 
Gegenwertfonds-Kreditvertrages ohne Zustim­
mung der Bank ergänzt, geändert, gewandelt 
oder außer Kraft gesetzt wird. 
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Abschnitt 5.10. Ohne Zustimmung der Bank 
darf keine vorzeitige Rüd~zahlung von Fällig­
keiten der Kredite des Bürgen gemäß Erstem 
oder Zweitem Gegenwertfonds-Kredi~vertrag 

Kapital zur sofortigen Zahlung fällig, 
ungeachtet jedweder g.e·genteiligen Bestim­
mungen in dies·em Darlehensvertrag oder 
in den Kreditbedingungen .. 

geleistet werden. 

ARTIKEL. VI. 

Abschnitt 7.02. Nachfolgend gilt als Tat­
I bestand im Sinne des Absatzes (j) Abschnitt 5.02 
I der Kreditbedingungen: 

Änderung des zweiten Kreditvertrages. . 
. . . Eine oder· alle der nachfolgend angeführten 

Ab.sehnttt 6.01. ~er ~bschnltt 5 .. ?6 des zwelte~ Kredite sind vor der vereinbarten Fälligkeit aus 
~redlt,:"ertrages .wlrd wie folgt geandert: ~owelt irgend einem Grund fällig und zahlbar gestellt 
mcht die Bankelller anderen Regdung zustlmmt, t worden: 
übernimmt es der Kreditnehmer, daß, wenn 
irgendein Teil seines Vermögens als Sicher- (i) Kredit auf. Grund des Ersten Gegenwert-

. stellung für eine Verbindlichkeit haften soll, fonds-Kredltvertrages; 
diese Haftung ipso facto gleichermaßen die (ii) Kredit auf Grund des Zweiten Gegenwert-
Rückzahlungdes Kapitals, die Zahlung der fonds-Krt;ditvertrages; 
Zinsen und anderer Spesen des Kredites und der (iii) Kredit gemäß Abkommen vom 13. No-
Schuldverschreibungen sicherstellt. Wenn eine vember 1961 zwischen der Schweizerischen 
solche SichersteUung gewährt wird, ist die im Bankgesellschaft, Schw"eizerischer Bank-
vorigen Satze beschriebene Verpflichtung aus- verein, Schweizerische Kreditanstalt und' 
drücklich vorzusehen. Diese Verpflichtung besteht Bank Leu. & Co., A.G., einerseits, und dem 
nicht, Kreditnehmer anderseits zur Bereitstel-

(i) bei allen SichersteUungen auf Vermögens- lung eines Kredites durch obgenannte 
güter, die schon im Zeitpunkt ihres Er- Schweizer Banken an den Krcditnehmer 
werbes ausschließlich zur Besicherung d~r im Gegenwert eines Kapitalbetrages von 
Kaufpreisforderung belastet sind; oder 13 Millionen Schweizer Franken. 

(ii) bei allen Sicherstellungen des üblichen Bank- ; 
geschäftes, vorausgesetzt jedoch, daß der 
Gesamtbetrag der auf diese Weise sicher­
gestellten undaushaftenden Schulden nicht 
10e/o der gesamten Aktiva des Kredit­
nehmers überschreitet. 

AR TIKEL VII. 

Rechtsbehelfe der Bank. 

Abschnitt 7.01. 

(i) Bei Eintritt eines Tatbestandes, der in den 
Paragraphen (a), (b), (e), (f) des Ab­
sd1l1ittes 5.02 der Kreditbedingungen näher 
erläutert ist, und unter der Voraussetzung, 
daß dieser länger als 30 Tage andauert, 
oder 

(ii) bei Eintritt eines Tatbestandes, der gemäß 
Abschnitt 7.02 dieses Vertrages im Sinne 
des Absatzes (j) des Abschnittes 5.02 der 
Kreditbedingungen dargelegt ist, oder 

(iii) bei Eintritt eines Tatbestandes gem~ß Ab­
satz (c) des Abschnittes 5.02 der .Kredit­
bedingungen und' unter der Voraussetzung, 
daß' dieser 60 Tage nach Mitteilung durch 
die Bank an den Kreditnehmer andauert, 
hat die Bank das Recht, nach ihrem Be­
lieben zu jedem Zeitpunkt, an dem der 
Tatbestand oder die Tatbestände nidlt 
behoben sind, das gesamte aushaftende 
Kapital des Kredites oder die Schuld­
verschreibungen zur sofortigen Zahlung 
fällig zu stellen. Nach einer solchen 
Erklärung ist das gesamte aushaftende 

Abschnitt 7.03. Die Bank und der Kredit­
nehmer vereinbaren·, daß jeweils für den Ersten 
Kreditvertrag, den Zweiten Kreditvertrag ~nd 
den vorliegenden Kreditvertrag ein Tatbestand 
gemäß Paragraph (c) Abschnitt 5.0;2 der Kredit~ 
bedingungen, der auf irgendeinen der oben 
genannten Kreditverträge Anwendung findet, 
auch als Tatbestand für jeden der anderen dieser 
Kreditverträge gilt. 

ARTIKEL VIII. 

Zeitpunkt des Inkrafttretens, Beendigung. 

Abschnitt 8.01. Nachfolgend dargelegter Tat­
bestand gilt als eine weitere Bedingung für das 
Wirksamwe[den dieses Kreditvertrages gemäß 
Abschnitt 9.01 (c) der Kreditbedingungen: 

Das Zweite Gegenwertfonds-Kreditabkommen, 
nach Form und Inhalt der Bank genehm, 
wurde zwischen den vertragschließenden Teilen 
wirksam abgeschlossen und ist gemäß semen 
Bestimmungen in Kraft getreten. 

Abschnitt 8.02. Nachfolgend dargelegter Tat­
bestand gilt als weiterer Punkt der im Sinne 
des Abschnittes 9.02 (c) der Kreditbedingungen, 
der in den' Gutachten zu behandeln ist, welche 
der Bank zu übermitteln sind: 

Das Zweite Gegenwertfonds-Kreditabkommen 
ist rechtswirksam abgeschlossen worden und 
stellt eine gültige und bindende Verpflichtung 
der Parteien desselben gemäß seinen Bestim­
mungen dar. 
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Abschnitt 8.03. Für die Zwecke des Ab­
schnittes 9.04 der Kreditbedingungen wird ein 
Zeitpunkt 90 Tage nach Datierung dieses Ab­
kommens festgesetzt. 

ARTIKEL IX. 

Verschiedenes. 

Abschnitt 9.01. Als Schlußtermin für die 
Inanspruclmahme wird der 31. Dezember 1964 
oder jener Termin festgelegt, der jeweils zwischen 
der Bank und dem Kreditnehmer vereinbart ist. 

Abschnitt 9.02. Die nachstehenden Adressen 
werden unter Bezugnahme auf Abschnitt 8.01 der 
Kreditbedingungen festgelegt: 

Für die Bank: 
International Bank for 
Reconstruction and Development 
1818, H Street, N.W. 
Washington 25, D.C. 
United States of America 

Adresse für Kabel und Radiogramme: 
Intbafrad 
Washington, D.C. 

Für den Kreditnehmer: 
tlsterreichische Investitionskredit 
Aktiengesellschaft 
Am Hof 4 
Vienna 1 
Austria 

Adresse für Kabel und RadiogramPle: 
Investcred 

. Vienna 

Urkund dessen haben die Vertragsparteien 
durch ihre bevollmächtigten Vertreter diesen 
Kreditvertrag unterZieichnet und ihn im District 
of Columbia, USA, mit oben genanntem Datum 
übergeben. 

INTERNA TIONALE BANK FüR 
WIEDERAUFBAU UND ENTWICKLUNG 

tlSTERREICHISCHE INVESTITIONSKREDIT 
AKTIENGESELLSCHAFT 

................................. ~ ........ . 
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